jusline”’

»» Recht. Schnell

Sie kdnnen die QR Codes niitzen um spater wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

§ 154 ArzteG 1998

ArzteG 1998 - Arztegesetz 1998

@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 31.07.2025

1. (1)Nach AbschluB3 der Untersuchung hat der Untersuchungsfiihrer die Akten dem Disziplinaranwalt zur Stellung
weiterer Antrage zuzuleiten. Der Disziplinaranwalt kann sodann beim Untersuchungsfihrer weitere Erhebungen
beantragen oder beim Vorsitzenden der Disziplinarkommission entweder die Fassung eines
Einstellungsbeschlusses oder die Einleitung des Verfahrens beantragen. Uber einen solchen Antrag des
Disziplinaranwaltes hat die Disziplinarkommission durch BeschluR zu erkennen, ob Grund zu einer
Disziplinarbehandlung des Beschuldigten in mtndlicher Verhandlung vorliegt.

2. (2)Der BeschluB, dafl? Grund zur Disziplinarbehandlung in mindlicher Verhandlung vorliegt (Einleitungsbeschluf),
hat die Beschuldigungspunkte bestimmt zu bezeichnen. Eine Ausfertigung des Beschlusses ist dem
Beschuldigten, seinem Verteidiger, dem Disziplinaranwalt sowie der fir den Disziplinarbeschuldigten zustandigen
Arztekammer und der Osterreichischen Arztekammer zuzustellen.

3. (3)Der Beschluss, dass kein Grund zur Disziplinarbehandlung vorliegt (Einstellungsbeschluss), ist dem
Disziplinaranwalt zuzustellen, der dagegen Beschwerde erheben kann. Zugleich sind von dem
Einstellungsbeschluss die fiir den Disziplinarbeschuldigten zusténdige Arztekammer, die Osterreichische
Arztekammer zu versténdigen.

In Kraft seit 01.12.2016 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///
file:///

	§ 154 ÄrzteG 1998
	ÄrzteG 1998 - Ärztegesetz 1998


